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Regeste

Unfallversicherung (Invalidenrente) | Unfallversicherung

Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler
vorbehalten - nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2
BGG ; BGE 145 V 57 E. 4.2 mit Hinweis).

E. 1.2
Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der
Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gebunden ( Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 3 BGG ).

E. 2.1
Streitig ist, ob die vorinstanzlich bestätigte Reduktion der Invalidenrente von 100 % auf 49
% auf den 1. August 2020 hin bundesrechtskonform ist. Es steht dabei hauptsächlich die
Frage im Raum, ob sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im massgeblichen
Vergleichszeitraum (Verfügung vom 12. November 2009 und Einspracheentscheid vom 9.
Februar 2021) relevant verbessert hat.

E. 2.2
Das kantonale Gericht legte die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung zur
Revision der Invalidenrente gemäss der bis Ende 2021 geltenden und hier anwendbaren
Fassung von Art. 17 Abs. 1 ATSG (zu den allgemeinen intertemporalrechtlichen
Grundsätzen vgl. BGE 144 V 210 E. 4.3.1 und 139 V 335 E. 6.2; zur Revision der
Invalidenrente vgl. BGE 141 V 9 E. 2.3) sowie zum Beweiswert und zur Beweiswürdigung
medizinischer Berichte und Gutachten ( BGE 143 V 124 E. 2.2.2; 134 V 231 E. 5.1; 125 V
351 E. 3a, je mit Hinweisen) richtig dar. Darauf wird verwiesen.

E. 2.3
Hervorzuheben ist, dass die Rente gemäss Art. 17 Abs. 1 ATSG von Amtes wegen oder auf
Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben wird, falls
sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich ändert.
Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen
Verhältnissen seit Zusprechung der Rente, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit
den Anspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente bei einer wesentlichen Änderung



des Gesundheitszustands revidierbar. Hingegen ist die lediglich unterschiedliche
Beurteilung eines im Wesentlichen gleich gebliebenen Sachverhalts im revisionsrechtlichen
Kontext unbeachtlich ( BGE 141 V 9 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen). Liegt in diesem Sinn
ein Revisionsgrund vor, ist der Rentenanspruch in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht
umfassend ("allseitig") zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere Beurteilungen besteht (
BGE 141 V 9 E. 2.3 mit weiteren Hinweisen).

E. 3.1
Gestützt auf das asim-Gutachten vom 11. Juni 2018 bejahte die Vorinstanz einen
Revisionsgrund nach Art. 17 ATSG im Sinn einer relevanten anspruchsbeeinflussenden
Veränderung des Sachverhalts seit der Verfügung vom 12. November 2009. Sie erkannte,
unfallbedingte Kopfschmerzen seien nicht mehr vorhanden. Neuropsychologisch und
psychiatrisch könnten keine validierten Diagnosen betreffend die erlittene Hirnschädigung
mehr gestellt werden. Insbesondere seien keine diesbezüglichen Auswirkungen mehr
erkennbar. Im Weiteren hätten die asim-Gutachter eine Verbesserung der
Handgelenksproblematik bejaht und nachvollziehbar begründet. Das kantonale Gericht
bestätigte den von der Suva ermittelten Invaliditätsgrad von 49 % (ausgehend von einer
Arbeitsunfähigkeit von 15 % in angepassten Tätigkeiten) und mithin die Reduktion der
Invalidenrente auf den 1. August 2020 hin.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, bei der Einschätzung der
asim-Gutachter handle es sich lediglich um eine andere Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bei
gleichgebliebenen Diagnosen, die ein Zurückkommen auf die rechtskräftig verfügte Rente
nicht erlaube. Ausserdem kritisiert er den vorinstanzlich ermittelten Invaliditätsgrad.

E. 4.1
Das unter der Leitung von Prof. Dr. med. C.________ im Spital D.________ verfasste
interdisziplinäre Gutachten vom 11. Januar 2008 ging davon aus, das nachgewiesene
Schädelhirntrauma (mit frontaler Hirnfunktionsstörung, frontaler
Persönlichkeitsveränderung, neurokognitiven Defiziten, posttraumatischen Kopfschmerzen
etc.), die Radiusfraktur sowie die psychischen Einschränkungen seien Folgen des Unfalls
vom 20. Juli 1999. Beim Beschwerdeführer liege eine Schmerzempfindungsstörung und
möglicherweise zusätzlich eine somatoforme Überlagerung vor. Auch könne ein
dysästhetisch-algisches Schmerzsyndrom bestätigt werden. Dabei handle es sich um die
Folge einer iatrogenen Schädigung eines Hautastes des Nervus radialis. Zudem sei aufgrund
einer autonomen Funktionsstörung die Diagnose eines damit verbundenen leichten,
subsyndromalen CRPS (complex regional pain syndrome bzw. Morbus Sudeck) zu
attestieren. Die Arbeitsfähigkeit in Bezug auf die Handbeschwerden veranschlagten die
Gutachter um Prof. Dr. med. C.________ im bisherigen Tätigkeitsgebiet auf ca. 55 bis 60 %
und für leichte Tätigkeiten, die linkshändig verrichtet werden können, auf 70 %. Unter
Einbezug weiterer Einschränkungen (Tinnitus und psychische Probleme) attestierten sie
eine Leistungsfähigkeit für leichte Arbeiten von insgesamt höchstens 25 %.

E. 4.2
Die asim-Gutachter diagnostizierten am 11. Juni 2018 namentlich weiterhin chronische
Handgelenksschmerzen bei Status nach intraartikulärer distaler Radius-Luxations-Fraktur
rechts. Sie berichteten, aus muskuloskelettärer Sicht hätten sich die Unfallfolgen etwas
gebessert. Es beständen zwar nach wie vor möglicherweise durch die Kapselrestriktion eine



bedingte Einschränkung der Handgelenksbeweglichkeit sowie eine Narbenallodynie.
Hinweise für ein CRPS, wie im Gutachten des Spitals D.________ von 2008 noch
postuliert worden sei, könnten sie aktuell anhand der klinischen CRPS-Untersuchung
jedoch nicht mehr bestätigen. Die trophischen Störungen durch das CRPS seien
zurückgegangen. Ein sicherer Anhalt für ein Neurinom habe nach neurologischer
Einschätzung nicht vorgelegen. Weiterhin unfallkausal und mehrheitlich unverändert liege
ein chronisch-neuropathisches Schmerzsyndrom im Bereich des Ramus superficialis N.
radialis bei Status nach distaler Radiusfraktur vor. Die asim-Gutachter konnten keine
unfallbedingten Kopfschmerzen mehr ausmachen. Sie konstatierten, vorübergehend hätten
wohl posttraumatische Kopfschmerzen bestanden, diese seien jedoch zwischenzeitlich
durch unfallfremde Diagnosen (Analgetikakonsum, psychogene Überlagerung,
cervikocephaler Schmerz bei degenerativen Veränderungen an der Halswirbelsäule)
überholt worden. Ausserdem verneinten sie das Vorliegen einer psychiatrischen Diagnose
mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit. Unter Berücksichtigung der rheumatologischen
und neurologischen Unfallfolgen attestierten die asim-Gutachter für körperlich leichte bis
selten mittelschwere Tätigkeiten - unter Wahrung von qualitativen Einschränkungen -
gesamthaft gesehen eine Arbeitsfähigkeit von 85 bis 90 %. Aus rein psychiatrischer Sicht
beständen keine unfallbedingten Auflagen in Bezug auf das Zumutbarkeitsprofil.

E. 4.3.1
Die von den asim-Gutachtern betreffend die Unfallfolgen attestierte Arbeitsunfähigkeit von
10 bis 15 % basiert einzig noch auf chronischen Handgelenksbeschwerden. Wie bereits die
Vorinstanz dazu erkannte, begründeten die asim-Gutachter die diesbezügliche Veränderung
nachvollziehbar mit dem nicht mehr vorhandenen CRPS. Entgegen dem Beschwerdeführer
konkretisierten die Experten der asim damit in Bezug auf die Handgelenksproblematik
hinreichend, was sich änderte und in welchem Umfang eine Verbesserung eintrat. Das
kantonale Gericht ist auch darin zu bestätigen, dass einerseits die psychischen
Auffälligkeiten, die in der Expertise unter der Leitung des Prof. Dr. med. C.________ vom
11. Januar 2008 noch für die erhebliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit verantwortlich
waren (vgl. E. 4.1 hiervor), und anderseits die unfallbedingten Kopfschmerzen im
asim-Gutachten nicht mehr festgestellt wurden.

E. 4.3.2
Die asim-Gutachter konnten zwar nicht ausmachen, wie sich das aktuelle Ausmass einer
etwaigen neurokognitiven Störung gestaltete, da eine Objektivierung der nicht validen
neuropsychologischen Befunde unmöglich war. Dieser Umstand hängt allerdings mit dem
Antwortverhalten des Beschwerdeführers bei der neuropsychologischen Untersuchung
zusammen. Im entsprechenden Teilgutachten ist zu lesen, dass dessen Testverhalten eine
bewusste "negative Antwortverzerrung" nahelege. Aus der psychiatrischen Anamnese seien
nur wenige bzw. inkonsistente Hinweise auf mögliche Komorbiditäten ersichtlich, welche
die negative Antwortverzerrungstendenz auf eine Störung mit Krankheitswert zurückführen
könnten. Das bedeutet, dass sein Verhalten bei den Testungen nicht mit einer psychischen
Beeinträchtigung mit Krankheitswert begründet werden kann. Bei dieser Ausgangslage
vermag der Beschwerdeführer mit seiner Rüge, das kantonale Gericht hätte die Suva zu
weiteren Abklärungen anhalten müssen, um betreffend das psychiatrische Beschwerdebild
zu einem validen Resultat zu gelangen, nicht durchzudringen.

E. 4.3.3



Das pauschale Vorbringen, das asim-Gutachten liefere keine verlässlichen medizinischen
Entscheidungsgrundlagen, da nicht nachgewiesene Annahmen und Hypothesen getroffen
sowie Behauptungen aufgestellt worden seien, zielt ins Leere. Inwiefern dies insbesondere
auf die gutachterlichen Darlegungen zu den posttraumatischen Kopfschmerzen der Fall sein
soll, zeigt der Beschwerdeführer nicht weiter auf und ist auch nicht ersichtlich. Darüber
hinaus erläuterten die Experten der asim nachvollziehbar, weshalb sie gewisse Diagnosen
als unfallfremd einordneten. Indem der Beschwerdeführer dagegen lediglich seine eigene
Sicht der Dinge darlegt, ohne sich dabei auf einen medizinischen Bericht berufen zu
können, der Zweifel an den diesbezüglichen Beurteilungen zu begründen vermöchte, kann
er daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten.

E. 4.3.4
Schliesslich verfängt die Kritik des Beschwerdeführers nicht, wonach das kantonale Gericht
den Tinnitus, an dem er leide, bei seiner Entscheidfindung aussen vor gelassen habe.
Einerseits nahmen die asim-Gutachter die geklagte Beeinträchtigung des Gehörs bei den
Untersuchungsbefunden auf und gaben ihre Einschätzung entsprechend in Kenntnis dieser
Beschwerden ab. Anderseits kann der Vorinstanz bei dieser Sachlage nicht vorgeworfen
werden, dass sie in Anbetracht der umfangreichen Befunde und Diagnosen nicht auf jede
einzelne Problematik separat einging.

E. 4.4
Vor diesem Hintergrund bejahte das kantonale Gericht in Anlehnung an das zu Recht als
beweiskräftig erkannte asim-Gutachten vom 11. Juni 2018 bundesrechtskonform eine
Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse. Es durfte das Vorliegen eines
Revisionsgrundes annehmen und den Rentenanspruch in rechtlicher und tatsächlicher
Hinsicht umfassend prüfen (E. 2.3 hiervor). Insoweit kann offen bleiben, ob auch mit Blick
auf die unfallbedingte Hirnschädigung von einem erheblich veränderten
Gesundheitszustand auszugehen wäre.

E. 4.5
In Anbetracht der Expertise der asim vom 11. Juni 2018 ist die Vorinstanz von einer
Arbeitsfähigkeit von 85 % für angepasste Tätigkeiten ausgegangen, wogegen nichts geltend
gemacht wird und was zu keinen Weiterungen Anlass gibt. Bei diesem Ergebnis erübrigt
sich die Rückweisung der Sache an die Suva zu weiteren Abklärungen (vgl. Eventualantrag
lit. C. hiervor).

E. 5.1
Das kantonale Gericht wendete zur Ermittlung des Invalideneinkommens den Tabellenwert
der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung
(LSE 2018, Tabelle TA1, Kompetenzniveau 1, Total, Männer) an. Dagegen bringt der
Beschwerdeführer vor, er habe seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gearbeitet, weshalb es
nicht sachgerecht sei, auf die LSE-Tabelle abzustellen. Er zeigt jedoch nicht auf, welche
Alternative er stattdessen bevorzugt. Es ist darauf hinzuweisen, dass für die Festsetzung des
Invalideneinkommens nach der Rechtsprechung primär von der beruflich-erwerblichen
Situation auszugehen ist, in der die versicherte Person konkret steht. Übt sie nach Eintritt
der Invalidität eine Erwerbstätigkeit aus, gilt grundsätzlich der tatsächlich erzielte Verdienst
als Invalidenlohn (siehe einlässlich dazu BGE 135 V 297 E. 5.2; Urteil 8C_58/2018 vom 7.
August 2018 E. 3.1, in: SVR 2019 UV Nr. 7 S. 27). Ist - wie hier - kein solches tatsächlich
erzieltes Erwerbseinkommen gegeben, sind praxisgemäss die LSE-Tabellenlöhne



heranzuziehen (vgl. BGE 148 V 174 E. 6.2; 143 V 295 E. 2.2; Urteile 8C_7/2014 vom 10.
Juli 2014 E. 7.1, in: SVR 2014 IV Nr. 37 S. 130; 9C_206/2021 vom 10. Juni 2021 E. 4.4.2).
Nichts anderes hat im vorliegenden Fall zu gelten.

E. 5.2
Das kantonale Gericht bestätigte den von der Suva gewährten leidensbedingten Abzug von
10 %. Der Beschwerdeführer erachtet jedoch die lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt als
zusätzlich relevant für einen Tabellenlohnabzug im Umfang von mindestens 5 %.

E. 5.2.1
Mit dem Abzug vom LSE-Tabellenlohn nach BGE 126 V 75 soll der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass persönliche und berufliche Merkmale wie Art und Ausmass der
Behinderung, Lebensalter, Dienstjahre, Nationalität oder Aufenthaltskategorie und
Beschäftigungsgrad Auswirkungen auf die Lohnhöhe haben können und je nach
Ausprägung die versicherte Person deswegen die verbliebene Arbeitsfähigkeit auch auf
einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg
verwerten kann. Der Abzug soll aber nicht automatisch erfolgen. Er ist unter Würdigung
der Umstände im Einzelfall nach pflichtgemässem Ermessen gesamthaft zu schätzen und
darf 25 % nicht übersteigen ( BGE 148 V 174 E. 6.3 mit Hinweisen). Ob ein
(behinderungsbedingt oder anderweitig begründeter) Abzug vom Tabellenlohn
vorzunehmen ist, stellt eine vom Bundesgericht frei überprüfbare Rechtsfrage dar. Dagegen
ist die Höhe des (im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten) Abzugs eine
Ermessensfrage, die letztinstanzlich nur bei Ermessensüberschreitung, -missbrauch oder
-unterschreitung seitens der Vorinstanz korrigierbar ist ( BGE 148 V 174 E. 6.5 mit
Hinweis auf BGE 146 V 16 E. 4.2).

E. 5.2.2
Die geltend gemachte lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt betrifft das Kriterium der
Dienstjahre, dessen Bedeutung gemäss der Rechtsprechung im privaten Sektor abnimmt, je
niedriger das Anforderungsprofil ist (Urteile 8C_563/2018 vom 14. November 2018 E.
7.2.3; 9C_414/2017 vom 21. September 2017 E. 4.3; 8C_805/2016 vom 22. März 2017 E.
3.3 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer besuchte in Mazedonien die Grundschule und
machte eine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Nach der Einreise in die Schweiz
arbeitete er zunächst noch als Küchenhilfe in Restaurants, anschliessend immer auf
Baustellen. Seit seinem zweiten Unfall im Jahr 2001 war er nicht mehr erwerbstätig. Die
Rückkehr in die angestammte handbelastende Tätigkeit ist ihm gemäss asim-Gutachten
vom 11. Juni 2018 aufgrund der persistierenden Unfallrestfolgen nicht mehr zumutbar.
Körperlich leichte bis selten mittelschwere Tätigkeiten - unter Wahrung von qualitativen
Einschränkungen - kann er noch im Umfang von 85 % ausüben (E. 4.5 hiervor). Mit Blick
auf dieses Profil ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz für die Ermittlung des
Invalideneinkommens das unterste Kompetenzniveau in Betracht zog. Das Kriterium der
Dienstjahre spielt dabei nur eine unbedeutende Rolle. Insofern besteht kein Grund, der mit
Blick auf das zu wahrende vorinstanzliche Ermessen aus rechtlicher Sicht zwingend Anlass
(vgl. am Ende von E. 5.2.1) zu einer Erhöhung des Abzugs gäbe.

E. 5.3
Damit bleibt es beim mit angefochtenem Urteil bestätigten Invaliditätsgrad von 49 %. Die
Beschwerde ist unbegründet.



E. 6
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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